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Bekanntmachung
der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer

in der Stadt Kamp-Lintfort
(Vergnügungssteuersatzung)

vom 5. April 2006

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch

das Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV NRW. 2005, S. 498) und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst.

b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober

1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GV NRW

S. 228), hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort in seiner Sitzung vom 4. April 2006 folgende Vergnü-

gungssteuersatzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Kamp-Lintfort (Vergnügungs-

steuersatzung) vom 18. Dezember 2002 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Kamp-Lintfort Nr. 15

vom 23.12.2002) wird wie folgt geändert.

§ 8 erhält folgende Fassung:

Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate

(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Als Einspielergebnis gilt die elektro-

nisch gezählte Bruttokasse. Die elektronisch gezählte Bruttokasse errechnet sich aus der elek-

tronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen, abzüglich Röhrenauffüllungen, Falsch-

geld und Fehlgeld (=Kasseninhalt).
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Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 5 a)

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12,0 v.H. des Einspielergebnisses
höchstens 150,00 €

bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 €

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 b)

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12,0 v.H. des Einspielergebnisses
höchstens 50,00 €

bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 €

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 a und b)

bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten
gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt
werden oder die die Verherrlichung oder
Verharmlosung des Krieges oder pornographische
und die Würde des Menschen verletzende

 Praktiken zum Gegenstand haben 200,00 €

(2) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der Steuerschuldner verpflichtet, die Steuer selbst zu

errechnen. Die Steueranmeldung ist für die einzelnen Besteuerungszeiträume (Kalendervier-

teljahre) bis spätestens zum 15.06.2006 einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadt-

kasse zu entrichten. Für die Steueranmeldung sind ausschließlich Vordrucke zu verwenden,

die von der Stadt Kamp-Lintfort zur Verfügung gestellt werden. Die unbeanstandete Entge-

gennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung. Bei der Besteuerung nach den

Einspielergebnissen sind den Steueranmeldungen Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Ab-

rechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens, Geräteart, Gerätetyp, Gerä-

tenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes und die Höhe des Kassenin-

haltes enthalten müssen.

(3) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Appa-

rat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder

mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so

wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.
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(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Ände-

rung hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des fol-

genden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfer-

nung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigenein-

gangs. Ein Apparatetausch im Sinne des Abs. 4 ist für Apparate mit Gewinnmöglichkeit unter

Angabe der Gerätenummer ebenfalls bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats

schriftlich anzuzeigen. Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit braucht ein Tausch im Sinne

von Abs. 4 nicht angezeigt zu werden.

Artikel II

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Kamp-Lintfort (Vergnügungs-

steuersatzung) vom 18. Dezember 2002  (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Kamp-Lintfort Nr.

15 vom 23.12.2002) wird wie folgt geändert und erhält folgende Fassung.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort veranstalteten nachfolgenden

Vergnügungen (Veranstaltungen):

1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art;

2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art;

3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern – auch in Kabinen -;

4. Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Ein-

richtungen;
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5. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in

a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,

b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen

sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten.

Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum indivi-

duellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet ver-

wendet werden.

§ 2

Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind

1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen;

2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie von

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe;

3. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemeinnützi-

gen Zwecken verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 11 angegeben wor-

den ist und der verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht;

4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 5 im Rahmen von Volksbelustigungen, Jahrmärkten,

Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen.

§ 3

Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 5

ist der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter.
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§ 4

Erhebungsformen

(1) Die Steuer wird erhoben als

1. Kartensteuer nach §§ 5 und 6,

2. Pauschsteuer nach §§ 7 bis 10.

(2) Ist die Pauschsteuer höher als die Kartensteuer, wird die Pauschsteuer erhoben.

(3) Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen. Finden im Zeitraum eines Ka-

lendermonats mehrere Veranstaltungen gleicher Art desselben Veranstalters und am gleichen

Ort statt, so wird eine Pauschsteuer nach Absatz 1 Ziff. 2 nur dann erhoben, wenn bei Zusam-

menfassung aller Veranstaltungen dieses Zeitraums die Pauschsteuer höher ist als die Karten-

steuer.

II. Kartensteuer

§ 5

Eintrittskarten

(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Veranstalter verpflichtet, Ein-

trittskarten oder sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als Eintrittskarten gelten, aus-

zugeben.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintrittspreise sowie gegebenenfalls auf Art und Wert

der Zugaben nach § 6 Abs. 2 am Eingang zu den Veranstaltungsräumen und an der Kasse in

geeigneter Weise an für die Besucher leicht sichtbarer Stelle hinzuweisen.

(3) Bei der Anmeldung der Veranstaltung (§ 11) hat der Veranstalter die Eintrittskarten oder son-

stigen Ausweise, die zu der Veranstaltung ausgegeben werden sollen, der Stadt Kamp-Lintfort

vorzulegen.

(4) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise hat der Veranstalter für jede

Veranstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs Monate lang aufzubewahren und der

Stadt Kamp-Lintfort auf Verlangen vorzulegen.

(5) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Stadt Kamp-Lintfort binnen 7 Werktagen nach der

Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen monatlich bis zum 7. Werk-

tag des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen.
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§ 6

Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Kartensteuer wird nach dem auf der Karte angegebenen Preis und der Zahl der ausgege-

benen Eintrittskarten (§ 5) berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses hö-

her ist als der auf der Eintrittskarte angegebene Preis.

(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die vor, während oder nach der Veranstaltung für die Teil-

nahme erhoben wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene Beträge für Speisen und Getränke

oder sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung außer Ansatz. Sofern der Wert der

den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt werden kann, legt die Stadt den Ab-

zugsbetrag nach Satz 2 unter Würdigung aller Umstände pauschal fest.

(3) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts.

(4) Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen

Eintrittskarten und ihrer Preise befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn die-

ser Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist.

III. Pauschsteuer

§ 7

Nach dem Spielumsatz

(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen beträgt die Pauschsteuer 6 v. H. des

Spielumsatzes. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge abzüglich

Ausschüttungsbetrag.

(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Kamp-Lintfort spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu

erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis

zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben.

(3) Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des Spie-

lumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Ein-

zelfalle besonders schwierig ist.
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§ 8

Nach der Größe des benutzten Raumes

(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 - 2 ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutz-

ten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes be-

rechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten

Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnli-

chen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien.

(2) Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veran-

staltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt

die Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veran-

staltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die

Berechnung zu Grunde gelegt.

(3) Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die

Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.

§ 9

Nach der Roheinnahme

(1) Die Pauschsteuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 7, 8, 10 und 10 a festzu-

setzen ist, nach der Roheinnahme zu berechnen. Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Als Rohein-

nahme gelten sämtliche vom Veranstalter gemäß § 6 Abs. 2 von den Teilnehmern erhobenen

Entgelte.

(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Kamp-Lintfort spätestens 7 Werktage nach der Veranstal-

tung zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen mo-

natlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben.

(3) Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe der Roh-

einnahme befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Ein-

zelfalle besonders schwierig ist.
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§ 10

Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate

(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Als Einspielergebnis gilt die elektro-

nisch gezählte Bruttokasse. Die elektronisch gezählte Bruttokasse errechnet sich aus der

elektronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen, abzüglich Röhrenauffüllungen,

Falschgeld und Fehlgeld.

Ein negatives Einspielergebnis führt nicht zu einer Steuererstattung.

Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 5 a)

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12,0 % v.H. des Einspielergebnisses

bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 €

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 b) bei

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12,0 % v.H. des Einspielergebnisses

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 €

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 a und b)

bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten
gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt
werden oder die die Verherrlichung oder
Verharmlosung des Krieges oder pornographische
und die Würde des Menschen verletzende

 Praktiken zum Gegenstand haben 200,00 €

(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Appa-

rat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder

mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so

wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.

(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Ände-

rung hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des
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folgenden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der

Entfernung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzei-

geneingangs. Ein Apparatetausch im Sinne des Abs. 3 ist für Apparate mit Gewinnmöglich-

keit unter Angabe der Gerätenummer ebenfalls bis zum 7. Werktag des folgenden Kalen-

dermonats schriftlich anzuzeigen. Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit braucht ein Tausch

im Sinne von Abs. 3 nicht angezeigt zu werden.

§ 10 a

Abweichende Besteuerung

(1) Soweit für Besteuerungszeiträume die Einspielergebnisse nicht durch Ausdrucke manipu-

lationssicherer elektronischer Zählwerke nachgewiesen und belegt werden können, kann

bei den Besteuerungstatbeständen nach § 10 eine Besteuerung nach der Zahl der Appa-

rate erfolgen.

(2) Im Falle des Abs. 1 beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen 150,00 €,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 50,00 €,

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen 35,00 €,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 25,00 €,

(3) für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden

oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, 

200,00 €.
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IV. Gemeinsame Bestimmungen

§ 11

Anmeldung und Sicherheitsleistung

(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 - 4 sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei

der Stadt Kamp-Lintfort anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden Veran-

staltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag nachzuholen.

Veränderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen.

(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen nach § 1

Nr. 1 – 3 eines Veranstalters am selben Veranstaltungsort ist eine einmalige Anmeldung aus-

reichend. Im Einzelfall können abweichende Regelungen getroffen werden.

(3) Die Stadt Kamp-Lintfort ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen

Steuerschuld zu verlangen. Bei mehreren geplanten Veranstaltungen innerhalb eines Kalen-

dermonats ist der Gesamtbetrag dieses Monats maßgebend. Die Sicherheitsleistung beträgt im

Falle des § 1 Nr. 4 mindestens 10.000 Euro.

§ 12

Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch entsteht im Falle der Pauschsteuer nach § 10 mit der Aufstellung

des Apparates an den in § 1 Nr. 5 genannten Orten, ansonsten mit dem Abschluss der Veranstal-

tung.

§ 13

Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Stadt Kamp-Lintfort ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die

Pauschsteuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die

Steuer für das jeweilige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-

vember zu entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages am

15. jeden Kalendermonats entrichtet werden.

(2) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, ist innerhalb eines

Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.
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(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 10 ist der Steuerschuldner verpflichtet,

die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist

der Stadt eine Steueranmeldung einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadtkasse zu

entrichten. Für die Steueranmeldung sind ausschließlich Vordrucke zu verwenden, die von der

Stadt Kamp-Lintfort zur Verfügung gestellt werden. Die unbeanstandete Entgegennahme der

Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung.

(4) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung

nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung festzusetzen ist. In diesem

Fall ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu ent-

richten.

(5) Bei der Besteuerung nach den Einspielergebnissen sind den Steueranmeldungen nach Abs. 3

Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben min-

desten, Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruk-

kes und die Höhe des Kasseninhaltes enthalten müssen.

§ 14

Verspätungszuschlag

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe

einer Steuererklärung (Steueranmeldung) erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenord-

nung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 15

Steuerschätzung

Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie sie

schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 16

Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Die Gemeinde ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steueranmeldungen und zur Feststel-

lung von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäftsunterlagen einzuse-

hen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen.
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§ 17

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das

Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2004

(GV NRW 2004 S. 488), wer als Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften

bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:

1. § 5 Abs. 1: Ausgabe von Eintrittskarten

2. § 5 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise

3. § 5 Abs. 3: Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstaltung

4. § 5 Abs. 4: Führung und Aufbewahrung des Nachweises über die ausgegebenen Eintritts-
karten

5. § 5 Abs. 5: Abrechnung der Eintrittskarten

6. § 7 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes

7. § 9 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen

8. § 10 Abs. 4: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhö-
hung) des Apparatebestandes

9. § 11 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von steuererhöhenden
Änderungen

10. § 13 Abs. 3: Einreichung der Steueranmeldung

11. § 13 Abs. 5: Einreichung der Zählwerkausdrucke

Artikel III

Artikel I dieser Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft.

Im Übrigen tritt diese Änderungssatzung (Artikel II) zum 1. Mai 2006 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Kamp-Lintfort

(Vergnügungssteuersatzung) vom 05.04.2006 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es

sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

    wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die

    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kamp-Lintfort, den 5. April 2006

Dr. Landscheidt

Bürgermeister
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Bekanntmachung

der öffentlichen Auslegung
des Berichtes über die Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort

gemäß § 112 Abs. 3 GONW – Geschäftsjahr 2004 –

Gemäß § 112 Absatz 3 der Gemeindeordnung NW hat die Gemeinde zur Information der Ratsmit-

glieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtun-

gen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2004 liegt ab sofort im Rathaus der Stadt Kamp-

Lintfort, Kämmerei, Zimmer 514, während der folgenden Öffnungszeiten (Publikumssprechzeiten)

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

vormittags

montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

nachmittags

dienstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Kamp-Lintfort, 28. März 2006

Der Bürgermeister

Dr. Landscheidt
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Bekanntmachung
der Verordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
im Stadtgebiet von Kamp-Lintfort

Aufgrund des § 14 Abs. 1 und des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss vom

28.11.1956 (BGBL I S. 875) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung

zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits-, Immissions- und technischen

Gefahrenschutzes (ZustVO) vom 14.06.1994 (GV NW S. 360) in der zur Zeit gültigen Fassung wird

für das Stadtgebiet der Stadt Kamp-Lintfort verordnet:

§ 1

Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen über die allgemeinen Ladenschlusszeiten

hinaus geöffnet sein:

• Sonntag, den 07.05.2006,

• Sonntag, den 21.05.2006,

• Sonntag den, 25.06.2006

und

• Sonntag, den 01.10.2006

jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

§ 2

1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 dieser Verordnung

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeit (13.00 Uhr bis 18.00 Uhr) of-

fen hält.

2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes über den Ladenschluss mit einer

Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.
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§ 3

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende „Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass

im Stadtgebiet von Kamp-Lintfort“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Ver-

ordnung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden

kann, es sei denn

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,

• die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

• der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kamp-Lintfort, 12. April 2006

Dr. Müllmann

1. Beigeordneter
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Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und

Kamp-Lintfort tagt am Donnerstag, 18. Mai 2006, 17:00 Uhr, in der Sparkasse Duisburg,

Großer Sitzungssaal, 3. OG, Königstraße 23 – 25, 47051 Duisburg.

Einlasskarten für Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Sitzung können im Vorstandsse-

kretariat der Sparkasse Duisburg, Königstraße 23 – 25, 47051 Duisburg, unter der Telefonnummer

0203 2815-566 angefordert werden.

Die zur Beratung anstehenden Vorlagen der öffentlichen Sitzung können im Vorstandssekretariat

der Sparkasse Duisburg unter oben genannter Anschrift eingesehen werden.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 6. September 2005

2. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Nicht öffentliche Sitzung (Beschlussfassungen zum Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 8 Ab-

satz 8 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes steht noch aus)

1. Genehmigung der Wiederbestellung von zwei Mitgliedern des Vorstandes der Sparkasse

Duisburg

Duisburg, 26. April 2006

Sauerland Dr. Langner

Vorsitzender der Verbandsversammlung Verbandsvorsteher
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Amtsgericht Rheinberg

Geschäfts-Nr. 003 K 058/05

Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 6. Juli 2006 um 13:30 Uhr,

im Saal 20, Amtsgericht Rheinberg, Rheinstraße 67, 47495 Rheinberg

das im Grundbuch von Lintfort Blatt 2626 eingetragene Teilerbbaurecht

Grundbuchbezeichnung:

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

480/10.000 Miteigentumsanteil an dem Erbbaurecht, das im Grundbuch von Lintfort Blatt 5102 als

Belastung des im Bestandsverzeichnis unter lfd. Nr. 1 verzeichneten Grundstücks

Lintfort Flur 9 Flurstück 1040, Gebäude- und Freifläche, Rundstraße 39, und Lintfort Flur 9 Flur-

stück 1041, Verkehrsfläche, Rundstraße, groß insgesamt: 2.685 m²

in Abteilung II Nr. 1 für die Zeit von neunundneunzig Jahren ab 1. April 1962 eingetragen ist.

Der Anteil an dem Erbbaurecht ist verbunden mit dem Sondereigentum an den gewerblichen

Räumen im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um eine Gaststätte im Erdgeschoss mit zwei Toilettenanlagen

(einfacher Standard) einer kleinen Teeküche (sehr schmal 1,20 m), einem Gastraum (120 m²) und

zwei Kellerräumen, Nutzfläche 132 m². Die Fensteranlage wurde in PC-Rahmen mit Iso-

Verglasung und Rollläden erneuert. Der Boden ist komplett gefliest. Die Inneneinrichtung wird nicht

mit versteigert.

Das Objekt befindet sich in einem 8-geschossigen massiv erbauten Hochhaus, Baujahr 1962.

Zentrale Beheizung durch Fernwärme; Warmwasser wird mit E-Durchlauferhitzern erzeugt.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 20. September 2005 eingetragen

worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG auf 150.000,00 € festgesetzt.
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Das noch vorhandene Inventar wurde von den betreibenden Gläubigern freigegeben.

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Ver-

steigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin vor

der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden.

Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei

der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Ersteige-

rungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.

Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst

nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksich-

tigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs,

getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem

Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruch-

ten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäfts-

stelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55

ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige

Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies

nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Kusenberg

Rechtspfleger

Beglaubigt

(Schullenberg)

Justizangestellte
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Sparkasse Duisburg

Aufgebote von Sparkassenbüchern

"Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher

• Nr. 3200529554,

• Nr. 3219023573 (alt 119023570),

• Nr. 3219055039 (alt 119055036),

• Nr. 3219089046 (alt 119089043),

• Nr. 3219132648 (alt 119132645)

• Nr. 3252059906 (alt 152059903)

und

• Nr. 3271080834 (alt 171080831)

der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre

Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher

für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, 22. März 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nr. 3271003604 (alt 171003601)

und Nr. 3200405417 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-

Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert,

binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da an-

dernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, 23. März 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher

• Nr. 3204084192 (alt 104084199),

• Nr. 3232037378 (alt 132037375)

und

• Nr. 3232056782 (alt 132056789)
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der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre

Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher

für kraftlos erklärt werden.

Duisburg. 24. März 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3253021038 (alt 153021035) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch

für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, 30. März 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3759177896 (alt 29177896) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch

für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, 31. März 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nr. 3235003625 (alt 135003622),

und Nr. 4200527911 (alt 100527910) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtspar-

kasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit

aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumel-

den, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, 4. April 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3231039334 (alt 131039331) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch

für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, 6. April 2006
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3245000173 (alt 145000170) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch

für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, 7. April 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200039562 der Sparkasse Duis-

burg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inha-

ber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter

Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos

erklärt wird.

Duisburg, 12. April 2006

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3227042441 (alt 127042448) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch

für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, 18. April 2006
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Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Die Sparkassenbücher Nr. 3202100842 (alt 102100849) und Nr. 3204039428 (alt 104039425) der

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort wurden heute für

kraftlos erklärt.

Duisburg, 23. März 2006

Das Sparkassenbuch Nr. 3759187754 (alt 29187754) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin

der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, 29. März 2006

Das Sparkassenbuch Nr. 4315112864 (alt 815112867) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolge-

rin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, 7. April 2006

Das Sparkassenbuch Nr. 3200606741 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, 12. April 2006

Die Sparkassenbücher Nr. 3200144511 (alt 100144518), Nr. 3203091305 (alt 103091302), Nr.

3203140565 (alt 103140562) und Nr. 3209086796 (alt 109086793) der Sparkasse Duisburg,

Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, 18. April 2006

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand“

Der Bürgermeister, Postfach 17 60, 47462 Kamp-Lintfort
Druck: Hauseigene Druckerei

Erscheinungsweise: Nach Bedarf
Bezug: Abholung; auf Wunsch kostenlose Zustellung durch den
Bürgermeister -Hauptamt-, Postfach 17 60, 47462 Kamp-Lintfort

Das Amtsblatt ist auch über Internet einzusehen: www.kamp-lintfort.de (Rathaus/Amtsblatt)


